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Satzung
des Vereins

�Interessengemeinschaft S-Bahn M�nchen e.V.�
g�ltig ab 23.02.2008
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� 1
Name, Sitz, Gesch�ftsjahr

Der Verein f�hrt den Namen �Interessengemeinschaft S-Bahn M�nchen�.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und f�hrt sodann den Zusatz e.V. 
Sitz des Vereins ist M�nchen. Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.

� 2
Zweck und Aufgabe des Vereins

1. Zweck des Vereins ist:
a) Die Erhaltung und der Betrieb historischer M�nchner S-Bahn-Z�ge.
b) Das Sammeln von Sachzeugen der Geschichte der M�nchner S-Bahn durch Schenkung, 

Dauerleihgabe oder Kauf. F�r schutzw�rdige Objekte sind Denkmalschutzantr�ge zu stellen.
c) Die Betreuung der historischen Fahrzeuge der M�nchner S-Bahn auf der Grundlage 

entsprechend vertraglicher Vereinbarungen einschlie�lich der Mitwirkung bei der Organisation 
ihres Verkehrseinsatzes sowie von Ausstellungen.

d) Erforschung und Dokumentation der Geschichte der M�nchner S-Bahn.
e) Die F�rderung der Volksbildung durch das Abhalten von Vortr�gen und Seminaren mit dem 

Thema �Geschichte der M�nchner S-Bahn� an Schulen, Volkshochschulen, Clubs und 
sonstigen Bildungseinrichtungen.

f) Die Pr�sentation der Fahrzeuge f�r die �ffentlichkeit.

2. Der Verein ist selbstlos t�tig und verfolgt ausschlie�lich und unmittelbar gemeinn�tzige Zwecke im 
Sinne des Abschnitts �Steuerbeg�nstigte Zwecke� der Abgabenordnung. Etwaige Gewinne des 
Vereins d�rfen wie alle Vereinsmittel nur f�r die unter �2 Absatz 1. genannten Zwecke verwendet 
werden. Er ist parteipolitisch unabh�ngig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Ziele. 

3. Zur F�rderung des Vereinszwecks wird eine Kooperation mit der S-Bahn M�nchen angestrebt. 
Gleiches gilt f�r eine Zusammenarbeit mit Institutionen, die �hnliche Ziele wie der Verein 
�Interessengemeinschaft S-Bahn M�nchen e.V.� verfolgen, sowie eine Zusammenarbeit mit 
staatlichen Stellen.

4. Um das Vereinsziel realisieren zu k�nnen, wird ein Sponsorenengagement von Privatpersonen und 
Firmen angestrebt.

� 3
Mitgliedschaft

1. Mitglied des Vereins kann jede nat�rliche Person und jede juristische Person werden. 
Minderj�hrige d�rfen ab dem 14. Lebensjahr mit schriftlicher Einwilligung eines 
Erziehungsberechtigten dem Verein beitreten.

2. Die Mitgliedschaft ist schriftlich zu beantragen. �ber die Aufnahme in den Verein entscheidet der 
Vorstand. F�r die Aufnahme ist die Mehrheit der anwesenden Vorstandsmitglieder erforderlich. 
Auf Antrag eines anwesenden Vorstandsmitgliedes ist die Abstimmung �ber die Aufnahme in den 
Verein geheim durchzuf�hren. Die Ablehnung der Aufnahme bedarf keiner Begr�ndung.

3. Nat�rliche und juristische Personen k�nnen nach Vereinbarung und auf Beschlu� des 
Vorstandes �F�rdernde Mitglieder� des Vereins werden, wenn sie die T�tigkeit des Vereins ideell, 
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finanziell oder materiell unterst�tzen. F�r den Beschlu� des Vorstandes gilt Abs. 2 Satz 3 und 4 
entsprechend.

4. Die Mitgliedschaft endet:
a) durch Tod des Mitglieds
b) durch schriftliche Austrittserkl�rung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied; sie ist nur zum Schlu� 

eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer K�ndigungsfrist von 3 Monaten zul�ssig.
c) durch Ausschlu� aus dem Verein.

5. Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es die Interessen des Vereins 
in grober Weise verletzt oder gegen eisenbahndienstliche Bestimmungen versto�en hat. �ber 
den Ausschlu� eines Mitgliedes entscheidet der Vorstand mit Zweidrittelmehrheit der 
anwesenden Vorstandsmitglieder. Vor dem Ausschlu� ist das betroffene Mitglied pers�nlich oder 
schriftlich zu h�ren. Die Entscheidung �ber den Ausschlu� ist schriftlich zu begr�nden und dem 
Mitglied mit Postzustellungsurkunde zuzustellen. Es kann innerhalb einer Frist von einem Monat 
ab Zugang schriftlich Berufung beim Vorstand einlegen. �ber die Berufung entscheidet der 
Vorstand. Macht das Mitglied vom Recht der Berufung innerhalb der Frist keinen Gebrauch, 
unterwirft es sich dem Ausschlie�ungsbeschlu�. 

6. Ein ausscheidendes Mitglied hat keinen Anspruch auf Vereinseigentum. Es hat das gesamte in 
seinem Besitz befindliche Eigentum des Vereins unverz�glich und in ordentlichem Zustand 
zur�ckzugeben.

7. Die Mitgliedsbeitr�ge f�r das laufende Gesch�ftsjahr sind im Voraus und m�glichst zu 
Jahresbeginn, sp�testens jeweils bis zum 28. Februar f�llig. Sind die Mitgliedsbeitr�ge bis zu 
diesem Termin nicht eingegangen, ruhen die Rechte der Mitgliedschaft, insbesondere das 
Stimmrecht. Das Ende der Mitgliedschaft entbindet nicht von der Beitragspflicht f�r das laufende 
Gesch�ftsjahr.

8. Mitglieder, die trotz Erinnerung mit der Zahlung des Mitgliedsbeitrages schuldhaft im R�ckstand 
sind (Stichtag: 31.M�rz), werden aus dem Mitgliederverzeichnis gestrichen. Eine Mitteilung 
hier�ber an das ausgeschlossene Mitglied ist nicht erforderlich.

9. Der Verein kann auf Beschlu� der Mitgliederversammlung kooperatives Mitglied in anderen 
Vereinen sein.

� 3 a
Ehrenmitgliedschaft

1. Personen, die sich um die Ziele des Vereines besonders verdient gemacht haben, k�nnen 
durch den Vorstand zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. 

2. Ehrenmitglieder sind Mitglieder, die nicht den Organen und Aussch�ssen des Vereins angeh�ren 
und die insoweit insbesondere kein Antrags- und Stimmrecht haben.

3. Ehrenmitglieder d�rfen an der Mitgliederversammlung beratend teilnehmen. 

4. Ehrenmitglieder d�rfen auch an Vorstandssitzungen beratend teilnehmen, wenn dies der Vorstand 
ausdr�cklich w�nscht.

5. Ehrenmitglieder sind von der Beitragspflicht befreit.

6. Die Ehrenmitgliedschaft kann durch den Vorstand wieder aufgehoben werden, falls das 
Ehrenmitglied gegen die Satzung der Interessengemeinschaft S-Bahn M�nchen e.V. verst��t. 
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� 4
Die Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:

a) die Mitgliederversammlung,
b) der Vorstand,
c) der Kassenpr�fungsausschu�

� 5
Die Mitgliederversammlung

1. Die ordentliche Mitgliederversammlung tritt mindestens einmal im Jahr zusammen. Eine 
au�erordentliche Mitgliederversammlung ist einzuberufen, wenn der Vorstand oder ein Drittel der 
Mitglieder dies verlangt. Zur Mitgliederversammlung ist mindestens vier Wochen vor dem Termin 
schriftlich unter Angabe der Tagesordnung einzuladen. 

2. Jede ordnungsgem�� einberufene Mitgliederversammlung ist beschlu�f�hig. Die Einberufung 
erfolgt durch den Vorstand.

3. Jedes Mitglied ist berechtigt, schriftliche Antr�ge an den Vorstand zu stellen, die auf der 
Mitgliederversammlung behandelt werden m�ssen.

4. F�r die Annahme von Antr�gen ist die Mehrheit der anwesenden ordentlichen Mitglieder 
erforderlich. Satzungs�nderungen bed�rfen der Zweidrittelmehrheit aller anwesenden 
stimmberechtigten Mitglieder.

5. Auf Wunsch von mindestens einem Viertel der anwesenden Mitglieder ist eine geheime 
Abstimmung durchzuf�hren.

6. Beschl�sse der Mitgliederversammlung sind schriftlich zu fixieren und von zwei Mitgliedern des 
Vorstandes zu unterzeichnen.

7. Die Mitgliederversammlung hat folgende Aufgaben:

a) Entgegennahme und Diskussion der Berichte des Vorstandes, des Berichtes �ber den 
Jahresabschlu� sowie des Berichtes der Kassenpr�fer;

b) Entlastung des Vorstandes;

c) Wahl des Vorstandes, der Kassenpr�fer;

d) Beschluss �ber den Haushaltsplan;

e) Festsetzung der Mitgliedsbeitr�ge f�r das folgende Gesch�ftsjahr;

f) Satzungs�nderungen;

g) Beschlussfassung �ber die Antr�ge des Vorstandes und der Mitglieder;

h) Entscheidung �ber die Aufl�sung des Vereins. N�heres regelt �11.
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� 6
Der Vorstand

1. a) Der Vorstand setzt sich zusammen aus:
1. dem Vorsitzenden
2. dem stellvertretenden Vorsitzenden
3. dem Schatzmeister
4. dem Schriftf�hrer
5. dem Beisitzer Schatzmeister (stellv. Schatzmeister)
6. dem Beisitzer f�r Publikationen und Studienfahrten

b) Eine �mterh�ufung ist m�glich, au�er bei den obigen Punkten 1 - 4.

2. W�hlbar sind alle vollj�hrigen Mitglieder des Vereins.

3. Die Mitglieder des Vorstandes werden jeweils f�r zwei Jahre gew�hlt. Die Mitglieder des 
Vorstandes f�hren die Amtsgesch�fte bis zur Jahreshauptversammlung, in der eine 
Vorstandsneuwahl stattfindet, weiter.

4. Der Vorstand f�hrt die Gesch�fte des Vereins. Er ist an die Beschl�sse der Mitgliederversammlung 
gebunden.

5. F�r die Beschl�sse des Vorstands gilt � 5 Abs. 2 - 6 entsprechend.

6. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder, von denen einer der Vorsitzende oder ein stellv. Vorsitzender 
sein mu�, vertreten den Verein gemeinsam.

7. Der Vorstand tagt mindestens dreimal im Jahr und au�erdem, wenn mindestens drei seiner 
Mitglieder es verlangen.

8. Dem Vorstand obliegt die F�hrung der Vereinsgesch�fte im Sinne dieser Satzung und die 
Verwaltung des Vereinsverm�gens.

� 7
Der Kassenpr�fungsausschu�

1. Der Kassenpr�fungsausschu� besteht aus 3 Mitgliedern des Vereins, die nicht dem Vorstand 
angeh�ren. Mindestens 2 von ihnen haben wenigstens einmal j�hrlich eine Kassenpr�fung 
vorzunehmen. Das Ergebnis ist schriftlich dem Vorstand mitzuteilen.

2. Der Jahreshauptversammlung ist der Kassenpr�fungsbericht vorzulegen, der den Jahresabschlu� 
umfa�t.

� 8
St�ndige und zeitweilige Aussch�sse

F�r spezielle Aufgaben k�nnen die Mitgliederversammlung oder der Vorstand st�ndige oder zeitweilige 
Aussch�sse einsetzen.
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� 9
Haushalt

1. Der Verein finanziert sich aus den Mitgliedsbeitr�gen der Mitglieder und f�rdernden Mitglieder; 
sowie aus sonstigen Zuwendungen und Einnahmen.

2. Die finanziellen Mittel d�rfen nur f�r satzungsgem��e Zwecke verwendet werden. Dazu geh�ren 
u. a.:

a) Alle f�r die Erhaltung, Rekonstruktion und den Betrieb der historischen S-Bahn-Fahrzeuge 
notwendigen Mittel. Diese d�rfen ohne Zustimmung der Mitgliederversammlung nicht mehr als 
90 % des Vereinsverm�gens �berschreiten.

b) Werbekosten f�r Vereinsaktivit�ten im Sinne der Satzung.
c) Kosten zur Durchf�hrung der Mitgliederversammlungen, Vorstandssitzungen und 

Pressekonferenzen.

3. Mitglieder erhalten keine Zuwendung aus Mitteln des Vereins.

4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch 
unverh�ltnism��ig hohe Verg�tungen beg�nstigt werden.

� 10
Die Wahl

1. Die Mitglieder

- des Vorstandes,
- des Kassenpr�fungsausschusses

werden in geheimer Wahl f�r die Dauer von 2 Jahren auf der Mitgliederversammlung gew�hlt. F�r 
die Durchf�hrung der Wahl wird vom Vorstand ein aus mindestens 2 Mitgliedern des Vereins 
bestehender Wahlausschu� berufen. Der Wahlausschu� gew�hrleistet die ordnungsgem��e 
Durchf�hrung der Wahl.

2. a) S�mtliche Vorstandsmitglieder werden in direkter Wahl von den Mitgliedern des 
Vereins gew�hlt.

b) Stellt sich f�r die unter a) genannte Funktion nur ein Kandidat zur Wahl, so ist er gew�hlt, wenn 
er die Mehrheit der abgegebenen Stimmen erh�lt. Erh�lt er nicht die Mehrheit, so ist die Wahl 
f�r die betreffende Funktion auf einer au�erordentlichen Mitgliederversammlung innerhalb von 8 
Wochen zu wiederholen. Bis zur Neuwahl nimmt der bisherige Mandatstr�ger die Aufgaben 
weiterhin wahr.

c) Stellen sich mehrere Kandidaten zur Wahl, so ist derjenige gew�hlt, der die Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen auf sich vereint. Erreicht kein Kandidat die Mehrheit, so ist in einem 
zweiten Wahlgang eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen 
erforderlich. Haben mehrere Kandidaten gleiche Stimmzahlen, so nehmen diese an der 
Stichwahl teil. Gew�hlt ist, wer bei der Stichwahl die Mehrheit der abgegebenen Stimmen 
erh�lt. Bei nochmaliger Stimmengleichheit entscheidet das Los. Jedes Mitglied des Vereins hat 
dabei so viele Stimmen, wie Kandidaten zu w�hlen sind.

3. Die Kassenpr�fer w�hlen aus ihrer Mitte den Ausschussvorsitzenden.
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4. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes w�hrend seiner Amtsperiode aus, so w�hlt der verbleibende 
Vorstand ein Ersatzmitglied f�r die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen, das in der n�chsten 
Mitgliederversammlung best�tigt werden muss.

� 11
Aufl�sung des Vereins

1. Der Verein kann nur durch eine zu diesem Zwecke einberufene Mitgliederversamm-lung aufgel�st 
werden. F�r die Aufl�sung ist eine Zweidrittelmehrheit aller anwesen-den stimmberechtigten 
Mitglieder erforderlich.

2. Die verm�gensrechtlichen Angelegenheiten hat der Vorstand auf Beschlu� der 
Mitgliederversammlung zu regeln. Das nach der Erf�llung aller Verbindlichkeiten verbleibende 
Verm�gen f�llt im Falle der Aufl�sung bzw. bei Wegfall steuerbeg�nstigter Zwecke an eine 
juristische Person des �ffentlichen Rechts oder eine von der Mitgliederversammlung mit Mehrheit 
bestimmte andere steuerbeg�nstigte K�rperschaft zwecks F�rderung der verkehrsgeschichtlichen 
Arbeit im Raum M�nchen. Beschl�sse �ber die k�nftige Verwendung des Verm�gens bed�rfen der 
Einwilligung des Finanzamtes.

� 12
Schlussbestimmungen

1. Die vorstehende Satzung wurde auf der Gr�ndungsversammlung am 20.04.2001 beschlossen.

2. Der Verein nimmt am 20.04.2001 seine Arbeit auf.

3. Die vorstehende Satzung wurde in der ge�nderten Fassung auf der Jahreshauptsversammlung am 
23.02.2008 beschlossen.

Der Vorstand:

(Frank Schwabe) (Christian Hirschmann) (Klaus Figur)

(Florian Listl) (Michael Greger) (Gerhard Wohlschl�ger)

Anmerkung: Satzung mit Unterschriften liegt beim Vorstand auf.



Interessengemeinschaft S-Bahn M�nchen e.V.

Kassenordnung der IG S-Bahn MÄnchen e.V.
G�ltig ab 23. Februar 2008

1. Der Verein �Interessengemeinschaft S-Bahn M�nchen e.V.� hat beschlossen, f�r seine 
Zwecke eine Kasse zu f�hren.

2. F�r welche Zwecke das Vereinsverm�gen Verwendung finden darf, ist in der Satzung 
verankert.

3. Das Gesch�ftsjahr ist das Kalenderjahr.

4. Es wird von jedem Mitglied ein Mitgliedsbeitrag erhoben (Ehrenmitglieder ausgenommen).

5. Die H�he des Mitgliedsbeitrages wird w�hrend der j�hrlich stattfindenden 
Jahreshauptversammlung festgelegt und beschlossen.

6. Ab dem Jahr 2007 betr�gt die j�hrliche Beitragsh�he � 22,-

7. F�r Sch�ler, Studenten, Auszubildenden (des ersten Bildungsweges), Wehrdienstleistenden, 
sowie Zivildienstleistende kann auf Antrag ein um derzeit 50% erm��igter Mitgliedsbeitrag 
erhoben werden.

8. Alle Mitglieder arbeiten unentgeltlich.

9. Die j�hrliche Beitragszahlung erfolgt derzeit bar oder bargeldlos per �berweisung auf unser 
Vereins-Girokonto. Ab dem GJ 2003 wird er Mitgliedsbeitrag per Lastschriftverfahren 
eingezogen.

10. Von den Mitgliedern werden drei unabh�ngige Kassenpr�fer bestimmt, die in unregelm��igen 
Abst�nden, mindestens jedoch 2x pro Jahr, die Vereinsbuchhaltung �berpr�fen.

11. Der Verein besitzt eine Kasse, ein Girokonto und ein Sparbuch:

Girokonto-Nr.: 2 473 070 BLZ: 70090500 Sparda-Bank M�nchen e.G.
Sparbuch-Nr.: 22 473 070 BLZ: 70090500 Sparda-Bank M�nchen e.G.
Sparbuch-Nr.: 12 243 070 BLZ: 70090500 Sparda-Bank M�nchen e.G.

M�nchen, 23.02.2008

------------------------------------- -------------------------------------
1. Vorsitzender Schatzmeister

Anmerkung: Kassenordnung mit Unterschriften liegt beim Vorstand auf.


